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ährend sich der Nationalrat 

weigerte, auf eine Revision 

des Geldwäschereigesetzes 

(GwG) einzutreten, empfiehlt die 

zuständige Kommission des Stän-

derats das Gegenteil und streicht 

gleichzeitig die Bestimmungen 

bezüglich den «Beratern». Für die 

Vereinigung Schweizerischer Pri-

vatbanken (VSPB) ist wichtig, dass 

auf die Vorlage eingetreten wird, 

damit auch andere Aspekte der 

Vorlage in Zusammenhang mit der 

Meldestelle für Geldwäscherei 

(MROS) verbessert werden kön-

nen. Eine unberechtigte Auswei-

tung der Befugnisse dieser Be-

hörde ist auch im Bundesbe-

schluss zur verstärkten Bekämp-

fung von Terrorismus und organi-

sierter Kriminalität vorgesehen. 

Das schweizerische System zur Be-
kämpfung der Geldwäscherei stützt 
sich nicht wie in den meisten anderen 
Ländern auf die Übermittlung von Mil-
lionen von Transaktionen an die zu-
ständigen Behörden, die Kriminellen in 
diesem Datenberg ausfindig zu ma-
chen. In der Schweiz sind es die Fi-
nanzintermediäre und vor allem die 
Banken, die verdächtige Transaktio-
nen analysieren und abklären. Nur die-
jenigen, bei denen noch Zweifel beste-
hen, werden der MROS zwingend (Art. 
9 GwG) oder auf freiwilliger Basis (Art. 
305ter Abs. 2 StGB) übermittelt. Mit 
diesem System können weit mehr 
Straftaten verfolgt werden als durch 
die massenweise Übermittlung von 
Transaktionen. 

Zurzeit teilt die MROS dem Finanzin-
termediär innert 20 Arbeitstagen mit, 
ob sie die nach Art. 9 GwG mitgeteil-
ten Informationen an eine Strafverfol-
gungsbehörde weiterleitet (Art. 23 Abs. 
5 GwG). Diese Übermittlung löst die 
Sperrung der Vermögenswerte aus1. 
Während dieser einmonatigen Frist 
befindet sich die Bank in einer unan-
genehmen Situation gegenüber dem 
betreffenden Kunden, dem sie nichts 
sagen darf, dessen Überweisungsauf-
träge sie aber ausführen muss. 

Im Entwurf wird diese Frist von 20 Ar-
beitstagen in Art. 23 Abs. 5 GwG auf-
gehoben, womit die MROS nicht mehr 
verpflichtet ist, ihre Analysen innerhalb 
einer bestimmten Frist durchzuführen. 
Keine gute Lösung angesichts der 
Tatsache, dass die Meldestelle jedes 
Jahr mehr Mitteilungen erhält und sich 
Ende 20192 3631 unbehandelte Fälle 
angesammelt hatten. 

Als Ausgleich zu dieser fehlenden Frist 
sieht ein neuer Art. 9b GwG vor, dass 
der Finanzintermediär die Geschäfts-
beziehung beenden kann, wenn die 
Meldestelle den Finanzintermediär 
nicht innerhalb von 40 Arbeitstagen 
darüber informiert, dass sie die mitge-
teilten Informationen an eine Strafver-
folgungsbehörde weiterleitet. Damit 
wird die in Art. 30 GwV-FINMA3 vor-
gesehene Frist verdoppelt, was be-
dauerlich ist, obwohl es zu begrüssen 
ist, dass diese endlich auch auf freiwil-
lige Mitteilungen ausgedehnt wird. 
Aber was geschieht, wenn die Bank 
ihren Kunden behalten will? 

Die Schweiz braucht 

Vorschriften zur 

Bekämpfung der 

Geldwäscherei, die 

effizient sind, aber 

nicht blauäugig. 
 

Die Befugnisse der 
Meldestelle müssen 

begrenzt werden. 
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Empfehlungen der 

VSPB 

• 19.044 Revision des 
Geldwäschereigesetzes: 
Auf die Vorlage eintreten 
und Art. 23 Abs. 5 und 
11a Abs. 2bis GwG wie 
dargelegt ändern. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190044


 

Die Verwaltung eines Kontos, das der 
Meldestelle mitgeteilt wurde, ist mit ei-
ner verstärkten Aufsicht verbunden, 
welche das Vertrauensverhältnis zwi-
schen dem Finanzintermediär und sei-
nem Kunden belastet. Eine solche Si-
tuation müsste so schnell wie möglich 
geklärt werden. Deshalb muss für die 
Analysepflicht der Meldestelle weiter-
hin eine bestimmte Frist gelten. Art. 23 
Abs. 5 GwG sollte daher wie folgt ge-
ändert werden: 

Art. 23 Abs. 5 GwG 

5 Die Meldestelle informiert den be-
troffenen Finanzintermediär innert 20 
[allenfalls 40] Arbeitstagen darüber, 
ob sie die Meldung nach Art. 9 Abs. 
1 Bst. a GwG oder 305ter Abs. 2 
StGB 4  an eine Strafverfolgungs-     
behörde weiterleitet oder nicht.  

Terrorismusbekämpfung 

Im Bundesbeschluss zur Bekämpfung 
des Terrorismus und der organisierten 
Kriminalität5 wird folgender neuer Art. 
11a Abs. 2bis eingeführt:  

«Wird aufgrund der Analyse von Infor-
mationen, die von einer ausländischen 
Meldestelle stammen, erkennbar, 
dass diesem Gesetz unterstellte Fi-
nanzintermediäre an einer Transaktion 
oder Geschäftsbeziehung im Zusam-
menhang mit diesen Informationen 
beteiligt sind oder waren, so müssen 
die beteiligten Finanzintermediäre der 
Meldestelle auf Aufforderung hin alle 
damit zusammenhängenden Informa-
tionen herausgeben, soweit sie bei 
ihnen vorhanden sind.» 

 
1 Die Sperrung ist unmittelbar, falls eine 
Übereinstimmung mit den offiziellen Na-
menslisten mutmasslicher Terroristen be-
steht. 

Dies verbessert die heutige Situation, 
in der die MROS gestützt auf Informa-
tionen ausländischer Finanzintermedi-
äre keine Angaben bei Schweizer Fi-
nanzintermediären einholen kann. 
Diese Entwicklung erscheint nützlich, 
sofern sie sich auf Terrorismusfälle be-
schränkt und bspw. nicht dazu dient, 
die Vorschriften für Rechts- oder 
Amtshilfe zu umgehen, welche die 
Rechte der Kunden wahren. 

Es sei daran erinnert, dass die 
Schwelle für die Meldung an eine Fi-
nancial Intelligence Unit (FIU) im Aus-
land möglicherweise viel niedriger ist 
als bei uns und dass aus dem Ausland 
gemeldete Fälle in der Schweiz mög-
licherweise nicht als Geldwäscherei 
gelten. Zudem ist diese Befugnis in 
anderen Ländern eher selten, und die 
wichtigsten konkurrierenden Finanz-
plätze wie die USA, Grossbritannien 
oder Singapur kennen diese gar nicht. 

Diese neue Befugnis der MROS führt 
zu einer sehr deutlichen Zunahme der 
Anfragen der ausländischen Melde-
stellen, die nicht zögern werden, Ban-
kinformationen im Namen anderer Be-
hörden ihres Landes anzufordern. 
Dies wird die Arbeit der Meldestelle 
behindern, die bereits unterbesetzt ist. 
Zudem stellt sich die Frage, ob wir 
wirklich Schweizer Beamte einstellen 
möchten, die faktisch für ausländische 
Strafverfolgungsbehörden arbeiten? 

Diese Bestimmung mutet umso selt-
samer an, als derselbe Beschluss das 
Bundesgesetz über internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen 6 vervoll-
ständigt, um eine vorzeitige 

2 Vgl. Jahresbericht 2019 der MROS, hier 
abrufbar. 
3 SR 955.033.0 

Übermittlung von Informationen unter 
sehr restriktiven Bedingungen zu er-
möglichen.   

Somit schlagen wir vor, Art. 11a Abs. 
2bis GwG zu ergänzen, um die Einhal-
tung der schweizerischen Rechtsord-
nung zu gewährleisten und die Kom-
petenzen der MROS auf Fälle der Ter-
rorismusbekämpfung zu begrenzen: 

Art. 11a Abs. 2bis GwG 

2bis Wird aufgrund der Analyse von In-
formationen, die von einer ausländi-
schen Meldestelle stammen, erkenn-
bar, dass diesem Gesetz unterstellte 
Finanzintermediäre an einer Transak-
tion oder Geschäftsbeziehung im Zu-
sammenhang mit diesen Informatio-
nen beteiligt sind oder waren, so 
müssen die beteiligten Finanzinter-
mediäre der Meldestelle auf Aufforde-
rung hin alle damit zusammenhän-
genden Informationen herausgeben, 
soweit sie bei ihnen vorhanden sind: 

a. die Aufforderung der auslän-
dischen Partnerstelle beruht auf einer 
Verdachtsmeldung, welche diese ge-
mäss der nationalen Rechtsordnung 
erhalten hat. 

b. die Aufforderung der auslän-
dischen Partnerstelle betrifft Ge-
schäftsbeziehungen, für die der Ver-
dacht besteht, der Verfügungsgewalt 
einer kriminellen oder terroristischen 
Organisation zu unterstehen oder der 
Terrorismusfinanzierung zu dienen 
(Art. 260quinquies, Abs. 1, StGB).  

Sollte diese Änderung nicht mehr im 
Rahmen des Dossiers 18.071 möglich 
sein, muss sie in die Revision des 
GwG aufgenommen werden. 

4 Das Melderecht sollte in die GwG aufge-
nommen werden, wie es die VSPB in ihrer 
Stellungnahme vorschlug. 
5 Dossier 18.071 im Parlament 
6 Neuer Artikel 80dbis IRSG 

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/kriminalitaet/geldwaescherei/jb.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20143112/index.html
https://www.abps.ch/wp-content/uploads/2018/09/DFF-LBA.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180071
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2018/20180071/S4%20D.pdf

